
Umſchau
Die Aufgabe der Zukunft Die Bevölkerungsfrage

In der lebhaften literariſchen Erörterung, die durch den bedrohlichen Nieder⸗
gang der deutſchen Geburtenziffer veranlaßt wurde, iſt wiederho auf die Ge⸗
fährdung der Weltmachtſtellung des Reiches hingewieſen worden, die ſich bei einem
Andauern des Geburtenrückganges als olge rgeben mu Wie berechtigt dieſer
Hinweis Ar, das zeig die chwere Zeit, die wir jetzt durchleben müſſen, mit
erſchreckender Deutlichkeit. Wie könnte das Deutſche Reich dem Anſturm mäch
iger Gegner von allen Seiten Widerſtand leiſten, enn nicht die hohe eburten⸗
ziffer der erſten Jahrzehnte nach der Reichsgründung gerade jene Jahresklaſſen ſo
ar gemacht hätte, die jetzt in waffenfähigem er tehen? Die Gegner kommen
10 gar nicht aus dem Staunen heraus über das unerſchöpflich Menſchen
reſervoir, das e8 dem eu  en el ermöglicht, ohne ung der Alters⸗
grenze und ohne Anwerbung fremdbürtiger Söldner nicht nUuLr die durch den rieg
geriſſenen ück wieder auszufüllen, ondern den Mannſchaftsbeſtand ſtändig zu
rhöhen Wohl iſt 8 wahr, daß bei ſinkender Geburtenziffer auch die Sterbe
ziffer bedeutend bnimmt und daß infolgedeſſen in den höheren Altersklaſſen, be⸗
onders im den waffenfähigen Jahresklaſſen, der Abſtand wiſchen den geburtenreichen
und geburtenarmen Völkern ſich rhe  1 verringert. Aber *2 bleibt doch, wie das
Beiſpiel an beſonders deutlich zeigt, trotz Sterbeziffer m den geburten⸗
reichen ändern auch in den waffenfähigen Altersklaſſen ein gewaltiger orſprung

Das nde mal Vi keinem ande ſo tief und ſo ſchmerzlich wie m Frank⸗
reich Ein nzeichen dieſer im  n iſt etn bemerkenswerter Artikel von Colſon
mit der Überſchrift „Die Aufgabe von morgen. Die Bevölkerung“, der jüngſt
Iim weitenri der Revue des deux Mondes erſchienen iſt Der erfaſſer
erinnert in dieſem Artikel unächſt die ekannte Tatſache der rapiden Abnahme
der ſr Geburtenziffer, die trotz bedeutend verminderter Sterblichkeit im
erlaufe der letzten Jahrzehnte mehrma eme oſitive Verminderung der fran⸗
—  —  chen Be  erung zur olge Er iſt der Meinung, daß die rſachen
der Verminderung ledigli auf moraliſchem Gebiet zu ſei, daß die Ab
nahme der Geburtenzahl eme ewollte, mit Überlegung herbeigeführte ſei, glaubt
aber in dem Wiedererwachen des religiöſen Gefühls und in dem neuentfachten
Patriotismus nzeichen zu ehen, die auf einen Umſchwung der Vo

ſtimmung
hinſichtlich der Geburtenfra hindeuten und für die Beſtrebungen zur Hebung
der Geburtenziffer einen günſtigeren oden bereiten.
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teſe Beſtrebungen dürfen ſich, wie Colſon hervorhebt, nicht beſchränken auf
einige wenige und noch dazu wenig erhebliche Steuererleichterungen oder kärgliche
Gehaltszulagen für kinderreiche Familienväter. 0 Palliativmittel ſind 10
wiederholt erſucht worden, ohne daß ami eim nennenswerter Erfolg rzielt
wurde. Nein, die geſamte Steuergeſetzgebung, e geſamte oziale ürſorge vbon
ſeiten der öffentlichen Körperſchaften muß davon durchtränkt ſein. Ein ganzes
Syſtem von geſetzgeberiſchen Maßnahmen muß ausgedacht werden, eſſen eltende
Idee der rundſa iſt, daß ein Staatsbürger, der eine genügende Anzahl von
Kindern aufzie die Fortdauer der franz

iſchen zu ſichern, ſeine
erfüllt, derjenige aber, der ſich dieſer entzie oder ſie nicht rfüllen kann,
ſeinem Vaterlande gegenüber eine hat, die 4 m irgend einer andern
Form begleichen muß

Als er aßrege ſchlägt Colſon bor die Beſchränkung der zahlreichen m
der bisherigen Steuergeſetzgebung vorgeſehenen Steuererleichterungen oder Steuer⸗
befreiungen auf Familien, die eine genügende Anzahl von Kindern aufgezogen
aben Ausnahmsweiſe en auch andern Perſonen olche Erleichterungen zu⸗
geſtanden werden, aber nur dann, enn ſie den Nachweis führen können, daß
zwingende Gründe für einen Steuernachlaß vorliegen. me auf teſe eiſe
herbeigeführte Bevorzugung kinderreicher amilien iſt ganz gewi beſſer begründet
als eine beſondere Beſteuerung der Junggeſellen und kinderloſen hepaare, die m
manchen ällen, 1 bei olchen, die ihre Tätigkeit In den Dienſt der Ge
ſamthei geſtellt aben, eine ungerechtfertigte Arte ſein könnte

Auch die eiträge des Staates zur Alters⸗ und Invalidenrente ſollten nach
Colſon auf kinderreiche Familien beſchränkt werden, die dann in ſolchem Falle
viel reichlicher unterſtützt werden önnten Colſon meint, daß teſe eiträge von
der Vorausſetzung ausgingen, daß die arbeitenden Klaſſen nicht uin der Lage ſeien,
ſich genügende Erſparniſſe für die Zeit der Krankheit und des Alters zurück  8
ulegen, und daß dieſe Vorausſetzung bei den kinderloſen Arbeitern nicht utreffe
Letztere önnten auch ohne ethilfe ſich zurücklegen, da der Lohn durch⸗
ſchnittlich mindeſtens den Unterhaltskoſten eimner Arbeiter familie entſpreche. Auch
hier will Colſon ſtaatliche Zuſchüſſe zUur Alters  2 und Invalidenrente kinderloſer
rbeiter in Allen wirklicher Not nicht ausſchließen In der ege aber ſoll
das Recht auf ſtaatliche Zuſchüſſe für die Rentenempfänger erſt mit der Geburt
des zweiten Kindes beginnen und bei jedem weiteren Kind Umfang zunehmen.
ieſe Wohltaten ollen ferner nicht bloß den Arbeitern und Dienſtboten, ondern
auch den Hilfsbedürftigen des Mittelſtandes zugute kommen, bei denen der
öheren Lebenshaltung die Schwierigkeit, eine zahlreiche Familie zu unterhalten,
ebenſo groß, iellei größer iſt als bei den Arbeitern

Den allgemeinen rundſa der Bevorzugung kinderreicher Familien bei den
vom Staate gewiſſen Klaſſen gewährten Steuererleichterungen und poſitiven Zu
chüſſen erläutert Colſon im einzelnen einigen Beiſpielen.

Die Mobiliarſteuer iſt In ihrer etzigen Form m Frankreich eine Art Be
euerung des Einkommens, bei deſſen Abſchätzung der Le.  eLr der Wohnung
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zugrunde gelegt ird Da das Geſamtſteuerſoll für die Gemeinde feſtgelegt iſt,
rhöhen die den einzelnen Steuerpflichtigen gewährten Erleichterungen die Steuer⸗
laſt der übrigen. Die Munizipalverwaltungen ſind nun ermächtigt, Perſonen,
bei denen der te.  eL. der Wohnung 500 FV nicht überſteigt, von der Steuer
ganz zu befreien und bei allen Steuerpflichtigen dieſes ſteuerfreie inimum bei
Veranlagung der Steuer nicht In Anrechnung zu bringen Bei Steuerpflichtigen,
die mehr als zwei Perſonen zu unterhalten aben, kann für die dritte, vierte
und fünfte Perſ 1e 740 des ſteuerfreien Minimums m zug gebracht werden.
In dieſer orm iſt die Vergünſtigung zu unbedeutend, auf die Bevölkerung
irgendwelchen Eindruck zu machen. Ja ſi wirkt geradezu wie eine Prämie auf
die Eheloſigkeit, da eine einzel ebende Perſt deren Wohnung einen Te!  er
vbon 500 FHV˙. repräſentiert, ganz günſtig geſtellt ſein kann, während für eine
Familie von vier oder mehr Perſonen eme Wohnung in dieſer Preislage wirklich
em nzeichen wirtſchaftlicher Not iſt

Colſon ſchlägt d deſſen vor, das ſteuerfreie inimum für ledige Perſonen
und Familien mit weniger als zwei Kindern ganz abzuſchaffen, be Familien
mit zwei ehelichen oder legitimierten Kindern einen te  er von 100 bis 200 FV.
und für jede weitere Kind 16 200 bis 300 VY. Mietwert ſteuerfrei zu aſſe
ohne Begrenzung der Steuerfreiheit nach oben hin Ahnliche Beſtimmungen
önnten für die Gewerbeſteuer getroffen werden, bei der auch der te:  er der
Wohnung der Berechnung der Steuer ugrunde gelegt ird

Die andhabe, kinderreichen Familien geſetzliche Bevorzugungen zu ver
ſchaffen, ſcheint das neue franzöſiſche Einkommenſteuergeſetz vom 15 Juli 1914
zu bieten, enn man e8 Unter dieſem Geſichtspunkt einer Umgeſtaltung unterzieht.
Nach der etzigen Formulierung leiben Einkommen bis zum Betrage von 5000 V
ſteuerfrei. Die Steuer beträgt für Einkommen von

—0—1 000 VV O,
10 0—1 000 VV 0,8 970
15 0 — 20 000 V„ 1„2
20 0—25 000 V*. 1,6

über 25 000 VY. 2,0
Die m dieſer Qla angegebenen Grenzwerte der Einkommenſtufen werden bei ver⸗

heirateten Steuerpflichtigen überall 2000 Fy., für jede weitere bon ihnen zu Unter:
altende Perſon bis zu ünf im ganzen 12 1000 ＋V. und bei mehr als ünf zu Unter⸗
haltenden Perſonen 1e 1500 FV. erhöht. Ußerdem hat jeder Steuer  ichtige
ohne Rückſicht auf die Höhe ſeines Einkommens einen Anſpruch auf Verminderung
ſeines Steuerbetrages 5 70, enn eine, 10/%/, enn ＋ zwei, und weiter

1e 10ſ%, enn ELr mehr als zwei Perſonen zu unterhalten hat; jedo mit der
Einſchränkung, daß die Steuer im ganzen nicht weiter als bis auf die
ſe werden darf. Colſon auch hier vor, die Steuerfreiheit fů
ledige männliche Perſonen Vi waffenfähigem er, für epaare ohne Kinder
oder mit nUr einem Kind ganz aufzuheben und bis zu einem Einkommen vbon
5000 VV. (bzw von 7000 und 8000 ＋VV*. bei Ehepaaren ohne Kinder oder mit
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einem in ſtatt eſſen eine einheitliche Taxe vbon le FV. erheben, da⸗
für Familien mit zwei ndern das ſteuerfreie Einkommen auf 8000 V/.

feſtzuſetzen, und für das ritte und die folgenden nder das ſteuerfreie Ein⸗·
kommen je 2000 VYy. zu erhöhen Unter Beibehaltung der Iim eſe außerdem
noch vorgeſehenen Steuerermäßigungen.

Beim Heeresdienſt glaubt Colſon ohne Beeintrã  ichtigung der Geſamtſtärke
eine Begünſtigung der Familienväter In der eiſe herbeiführen zu können, daß
die dter bon zwei oder mehr Kindern früher aus der Reſerve im die Territorial⸗

übergehen und früher von der Militärpflicht ganz befreit werden, indem
die Dien der Ledigen und der kinderloſen Familienväter en  rechen ver:
längert wird

Die ſtaatlichen uſchüſſe zur Alters⸗ und Invalidenrente Colſon
Iim vollen Umfang nur den Familienvätern zuzuerkennen, die mindeſtens zwei
Kinder aufgezogen aben. Bei drei Kindern mu eine Verdoppelung des nor
malen Atze eintreten mit entſprechender weiterer rhöhung für jede folgende
Kind Dagegen bei edigen Greiſen und Invaliden der ſtaatliche Zuſchuß
In der ege ganz Ni egfall kommen Der gleiche rundſa würde mit einigen
änderungen auch bei den zu den Arbeiterpenſionen In Anwendung
kommen, enn auch die auf run der früheren Beſtimmungen chon erworbenen
rechtlichen Anſprüche nicht rückgängig gemacht werden dürften. Die auf
eiſe für die Staatskaſſe erzielten Erſparniſſe önnten für eine Erweiterung der
ſtaatlichen Waiſenfürſorge, beſonders aber für einen Ausbau der durch vbom

Juli 1913 eingeführten Unterſtützung kinderreicher Familien nutzbar gemacht
werden. Dies eſe gewährt den Familien mit mehr als drei Kindern einen
Zuſchuß von 60 bis 80 VLV. ährlich für jede Kind Unter Jahren, falls der
Familienvater nicht die notwendigen ittel für den Unterhalt und die Erziehung
hat. Die Beſchränkung des ſchuſſes auf Bedürftige Colſon beſeitigt

Er befürworte eine Ausdehnung der Vergünſtigung auf die arbeitenden
Klaſſen als und wünſcht, daß auch chon Familien mit drei Kindern den
Zuſchuß erhalten. Das Gre In der Tat eimn bedeutender Vorteil, der N weiten
Kreiſen der Bevölkerung die orge vor dem nwachſen der Familie verringern
＋

wů

de, zuma enn auch Ne durch da gleiche den Wöchnerinnen zu⸗
gebilligte einmalige Unterſtützung von bis 100 VV ganz allgemein auf die
arbeitenden Klaſſen ausgedehnt würde. Wenn dann auch noch bei den ſtaatlichen
und gemeindlichen ohnungszuſchüſſen und der Vergebung von Freiplätzen und
Stipendien die kinderreichen Familien in erſter Linie berückſichtigt werden, ergibt
ſich für ieſe Familien insgeſamt eine Umme bon Bevorzugungen, daß da
durch die mit der Aufziehung zahlreicher Kinder verbundenen Laſten V weitem
Umfang kompenſiert werden.

Endlich önnten aat, Gemeinden und Private durch Gehaltszulagen vbon

5 9705 10 ½/ und mehr, je nach der Anzahl der Kinder, und durch ung der
Penſionen für die itwen und die Kinder ihrer Angeſtellten die auf Vermehrung
der eburten abzielende ewegung wirkſam ördern Die erſt nach einer langen
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ethe von Jahren eintretenden Gehaltserhöhungen, wie ſie jetzt ſind, aben
die Wirkung, das Heiratsalter rhöhen, und müſſen naturgemäß reichen Kinder
egen unerwünſcht erſcheinen aſſen, olange der Beamte noch auf den Unteren Ge⸗
halt

Sſtufen Wenn aber glei bei der Geburt des erſten Kindes die Zulage
mtri und teſe ſich mit jedem weiteren Kind rhöht, ekommt die Sache eim
ganz nderes Geſicht

Die bisher aufgezählten Maßnahmen aben alle den Zweck, auf die Stim⸗
mung der Bevölkerung n geburtenförderndem Sinne einzuwirken und dadurch
die evölkerungszunahme zu rhöhen Das Ziel, die Bevölkerungsvermehrung,
würde aber nur unvollkommen erreicht, enn nicht auch orſorge getroffen wird,
daß nicht un vielen Allen das keimende eben chon vor der Geburt wieder aus
elöſcht oder bald nach der Geburt gefährdet ird Darum Colſon
ſtrenge und durchgreifende Maßregeln die in Frankreich verbreitete
Unſitte, das kaum rwachte eben wieder zu ze  ren, und das UÜberhand⸗
nehmen der Geſchlechtskrankheiten (Anzeigepflicht der Arzte). Noch größeren Erfolg
verſpricht ſich von einer Einſchränkun des Alkoholgenuſſes durch eine hohe
Beſteuerung der Produktion, des Ausſchankes und des Verkaufes.

Die hier kurz wiedergegebenen orſ

äge Colſons ſind der nach
nicht neu. Schon ſeit Jahrzehnten aben ſich 10 in Frankreich alle Patrioten
mit dem bedrohlichen Niedergang der Volksvermehrung beſchäftigt und ſind auf
ittel der Abhilfe bedacht geweſen. Aber die char und beſtimmte Formulierung,
der weitgehende und Ausbau der geſetzlichen Maßnahmen und der
Zeitpunkt der Veröffentlichung verleihen der Abhandlung eine außergewöhnliche
Bedeutung, die noch dadurch erhöht wird, daß die Académie des Sciences
morales I; politiques n einer Sitzung vom 27 März 1915 die Vorſchläge
gebilligt und in den Hauptzügen zu den hrigen gemacht hat

Wir aben bei Erörterung des Geburtenproblems wiederholt hervorgehoben,
daß dieſe rage V erſter Linie eine —

ſche iſt, daß alle äußeren Mittel nuUuLr

wenig helfen können, enn nicht eine religiös⸗ſittliche Erneuerung ſtattfindet und
die Grundſtimmung weiter evölkerungskreiſe eine andere ird arum glauben
wir auch, daß die wohlgemeinten orſ

äge Colſons doch nur einen verhältnis⸗
1g geringen Erfolg aben werden, enn * nicht gelingt, die Überzeugung
von der ſittlichen Unerlaubtheit der künſtlichen Unterbindung der ehelichen Frucht⸗
arkeit im fran wieder wachzurufen, und das ird bei der großen
Maſſe ohne Rückkehr zur eligion nicht möglich ſein. Anderſeits aben wir
aber auch E. vor der Einſeitigkeit gewarnt, die Abwendung der durch den
Geburtenrückgang heraufbeſchworenen Gefahr — von der religiöſen Be
einfluſſung zu erwarten. Nein, ſanitäre, oziale und geſetzgeberiſche Maßnahmen
können viel zur Hebung der eburten⸗ und Aufwuchsziffern beitragen. arum
berdienen die orſt

äge Colſons NV ihren Grundzügen auch VN Deutſchland Be⸗
achtung, enn ſie natürli unſerer ganz anders gearteten ſozialen Fürſorge
und Steuergeſetzgebung m ihrer konkreten Formulierung auf unſere Verhältniſſe
auch nicht anwendbar ſind A. Rroſe 8.


